
Name: Vorname:

Str. / Haus Nr.: PLZ / Wohnort:

Geburtsdatum:

Telefon 1 e-Mail:

Telefon 2 Fax:

Ich beantrage folgende Mitgliedschaft: aktiv O passiv O

Mitgliedsbeitrag:     Jugendliche bis 18 Jahren 30,00 € / jährlich; Erwachsene 60,00 € / jährlich

Ort Datum Unterschrift

Einzugsermächtigung

Mitgliedsname:

Bank/Sparkasse:

Konto-Nr. BLZ:

Kontoinhaber:

Hiermit ermächtige ich den Reit- und Fahrverein Holthäuser Hof e.V. widerruflich die anfallenden Kosten wie Beiträge, Fach-

zeitschriften usw. zu Lasten meines o.g. Kontos durch Lastschrift einzuziehen.

Ort Datum
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Aufnahmeantrag / Beitrittserklärung

Ich beantrage die Mitgliedschaft im Reit- und Fahrverein Holthäuser Hof e.V. und erkenne mit meiner Unterschrift die Vereinssatzung an.

Ich verpflichte mich zur Zahlung einer einmaligen Aufnahmegebühr in Höhe von 50,00 € und der jeweils geltenden Beiträge. Ich bin damit

einverstanden, dass meine für den Verein relevanten Daten für vereinsinterne Zwecke auf einen elektronischen Datenträger gespeichert

werden. Vereinsjahr ist das Kalenderjahr. Eine Kündigung ist nur  mit einer zweimonatigen Frist zum Jahresende möglich.

Unterschrift des Kontoinhabers

bei Minderjährigen Unterschrift des

      gesetzlichen Vertreters

Der Reit- und Fahrverein Holthäuser Hof e.V. kann seine Beiträge nur dann niedrig halten, wenn die zahlreichen anfallenden Arbeiten

weitgehend durch Vereinsmitglieder ausgeführt werden. Aus diesem Grund fallen pro Jahr für jedes Mitglied 10 Arbeitsstunden an, die

jeweils am 1. und 3. Samstag eines jeden Monats geleistet werden können. (Die Mithilfe der Eltern wird bei den Kindern mit angerechnet).

Für jede nicht geleistete Stunde werden Anfang des Folgejahres 5,00 € / Std. berechnet. Die Stunden werden von jedem selbst in das im

Aufenthaltsraum ausliegende Buch eingetragen. Wer an den jeweiligen Samstagen nicht kann, hat die Möglichkeit die Stunden in der

Woche zu leisten und einzutragen. Für passive Mitglieder entfallen die Arbeitsstunden. Die Jahresbeiträge sowie die Arbeitsstunden

werden bei Neueintritt anteilig berechnet.
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